
 
 
 
 
 
 

Grün: Forderungen im Abschlussbericht positiv berücksichtigt 
Gelb:  Noch nicht abschließend geklärte Sachverhalte 
Rot:    Ablehnung 

 
Novellierung HOAI 2009 – Synopse: Wesentliche Forderungen des Berufsstandes der Ingenieure und Architekten sowie  
Zwischenergebnisse nach Vorlage des Abschlussberichts BMVBS 
Stand: 23.09.2011 
 
Forderungen des Berufsstandes Abschlussbericht BMVBS HOAI 2013 
Modernisierung, Vereinheitlichung 
der Leistungsbilder 

  

 Modernisierung (Aktualisierung) 
aller Leistungsbilder, 
insbesondere auch der Teile VI, 
X bis XIII HOAI 1996 

 

 Modernisierung und Vereinheitlichung der 
Leistungsbilder unter Einbeziehung der Anlage 1 
HOAI – Anpassung an die Regeln der Technik 
und die aktuellen  Planungsabläufe 

 Transparentere Gestaltung der formalen 
Gliederung der HOAI,  Zusammenfassung aller 
Textstellen für einen Leistungsbereich 

 LPH 9: „Überwachen der Mängelbeseitigung 
innerhalb der Verjährungsfrist“- Aufnahme als 
Besondere Leistung 

 Ergänzungen der Leistungen im Hinblick auf 
Kosten- und Terminsicherheit 

 

 Verwendung einheitlicher Begriffe 
 

 Rückkehr zu den Begriffen Grundleistungen und 
Besondere Leistungen,  

 Synchronisierung der Leistungsbilder 
 Präzisierung der Begriffsbestimmungen in § 2 

HOAI 
 Präzisierung der Gesamtabrechnungsregel § 11 

HOAI und der Regelung über 
Planungsänderungen § 7 Abs. 5 HOAI 
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Forderungen des Berufsstandes Abschlussbericht BMVBS HOAI 2013 
 Vervollständigung und 

Anpassung der Besonderen 
Leistungen  

 

 Vervollständigung und Anpassung der 
Besonderen Leistungen  

 Gemeinsamer Katalog von Besonderen Leistun- 
gen für die Leistungsbilder Flächenplanung 

 

 Neuordnung der Objektlisten  Objektspezifische Gliederung der Objektlisten   
 Aufnahme neuer Leistungsbilder, 

wie z.B.  Brandschutz  
 

 Abgrenzung zu den Leistungen des 
Städtebaulichen Entwurfs im Leistungsbild 
Bebauungsplan  

 Abgrenzung zwischen Brandschutzleistungen 
und Grundleistungen Objektplanung Gebäude 

 

 Formulierung eines 
eigenständigen Leistungsbildes 
Freianlagen sowie 
Verkehrsanlagen 

 Formulierung eigenständiger Leistungsbilder 
Freianlagen und Verkehrsanlagen 

 

 

Wiederaufnahme von 
Leistungsbildern in den 
verbindlichen Teil 

  

 Wiederaufnahme Teil VI 
(Umweltverträglichkeitsstudie) 
sowie Teile X bis XIII HOAI 1996  
(Thermische Bauphysik, 
Schallschutz und Raumakustik, 
Bodenmechanik, Erd- und 
Grundbau, 
Vermessungstechnische 
Leistungen)  

 Einstimmige Feststellung der 
Koordinierungsgruppe BMVBS, dass es sich bei 
den Leistungen der Anlage 1 HOAI 2009 um 
Planungsleistungen handelt. 

 Mehrheitliche Empfehlung der 
Koordinierungsgruppe BMVBS, diese Leistungen 
wieder in den verbindlichen Teil der HOAI 
zurückzuführen.  
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Forderungen des Berufsstandes Abschlussbericht BMVBS HOAI 2013 
 Örtliche Bauüberwachung für 

Ingenieurbauwerke und 
Verkehrsanlagen § 57 HOAI 
1996 und Integration in die 
Leistungsphase 8 

 

 Regelung der Örtlichen Bauüberwachung für 
Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen im 
verbindlichen Teil der HOAI 

 
 
 
 

 

 „Lex Wasserbau“ § 55 Abs. 4 
Satz 2 HOAI 1996 

 

 Verbindliche Regelung der erhöhten 
Aufwendungen bei der Ausführung von 
Wasserbauwerken („Lex Wasserbau“) 

 

 Fachliche Begründung zur HOAI 
2009 

 
 

 Hinweise zu den vorgeschlagenen Änderungen 
im Abschlussbericht 

 

Überprüfung Honorarstruktur   
 Anpassung aller Honorarsätze an 

die tatsächlich erforderliche Höhe 
 Überprüfung BMWi-Honorargutachten  

 Anpassung aller Honorarsätze an 
die Modernisierung der 
Leistungsbilder 

 

 
 Überprüfung BMWi-Honorargutachten 

 

 Wiederaufnahme § 21 HOAI 
1996 

 

 
 Überprüfung BMWi-Honorargutachten 

 

 

 Vereinheitlichung der 
Honoraransätze bei der 
Flächenplanung 

 
 Überprüfung BMWi-Honorargutachten 
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Forderungen des Berufsstandes Abschlussbericht BMVBS HOAI 2013 
 Vereinheitlichung der 

Honoraransätze bei der 
Flächenplanung 

 

 Vorschlag der Koordinierungsgruppe: 
Berechnung der Honorare in der Flächenplanung 
ausschließlich nach Flächengrößen  

 

 

 Streichung § 7 Abs. 6 Satz 2 
HOAI 2009 
(Honorarvereinbarung)  

 
 Überprüfung BMWi-Honorargutachten 

 

 Streichung § 11 Abs. 4 HOAI 
2009 

 
 Überprüfung BMWi-Honorargutachten 

 

Verschlankung 
 

  

 Überprüfung der 
Honorargrundlagen (z.B. 
Baukostenvereinbarungsmodell) 

 
 Überprüfung BMWi-Honorargutachten 

 

Bauen im Bestand    
 Regelung der anrechenbaren 

Bausubstanz im Sinne von § 10 
Abs. 3a HOAI 1996, die für alle 
Objekte gelten muss  

 Planen im Bestand: Berücksichtigung der 
mitzuverarbeiteten Bausubstanz bei den 
anrechenbaren Kosten 

 

 Überprüfung des 
Umbauzuschlages unter 
Berücksichtigung der 
anrechenbaren Bausubstanz (§ 
10 Abs. 3a HOAI 1996) 

 Zuschlag für das Honorar für Leistungen bei 
Umbauten und Modernisierung für Gebäude, 
Ingenieurbauwerke, Tragwerksplanung, 
Technische Ausrüstung; noch offen: Freianlagen, 
Bauphysik  

 

 Raumbildender Ausbau § 25 Abs. 
2 HOAI 1996 

 

 Vorschlag zur Einführung einer Zuschlagsrege- 
lung für Innenräume entsprechend § 25 Abs. 2 
HOAI 1996  
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Forderungen des Berufsstandes Abschlussbericht BMVBS HOAI 2013 
 Einführung Leistungsbild Planen 

und Bauen im Bestand und 
Denkmalpflege 

 

 Keine Einrichtung eines eigenen Leistungsbildes 
für Planungen im Bestand 

 

 Überführung der Regelungen zu 
§§ 35 und 36 HOAI 2009 in den 
Allgemeinen Teil  

 Konkretisierung der Regelungen zu §§ 35 und 36 
HOAI 2009 im Allgemeinen Teil 

 

 


